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Einleitung

Die KfW legt nach Maf3gabe des § 16 Institutsvergutungsverordnung (InstitutsVergV) Informationen hinsichtlich der Ver-
gUtungspolitik und -praxis ihrer Mitarbeitenden offen. Die Offenlegung erfolgt konsolidiert fir das KfW-Einzelinstitut und
fur die KfW IPEX-Bank GmbH (im Folgenden: KfW IPEX-Bank) als nachgelagerte Gesellschaft. Die DEG — Deutsche
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH — und auch die KfW Capital GmbH & Co. KG sind gemaR § 16 Abs. 5
InstitutsVergV von der Offenlegung ausgenommen. Fir das Geschéftsjahr 2024 fanden die Regelungen der Instituts-
VergV fur die Mitarbeitenden der KW Anwendung. Grundlage ist § 12a KfW-Gesetz i.V.m. § 3 KfW-Verordnung. Dabei
gilt die KfW als bedeutendes Institut im Sinne der InstitutsVergV gemafR 8 12a Abs. 1 S. 4 des KfW-Gesetzes. Es ist
jedoch bei der Bestimmung der entsprechend anzuwendenden bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften zu beriicksichtigen,
dass es sich bei der KfW um eine Forderbank mit den ihr nach 8 2 KfW-Gesetz Ubertragenen Aufgaben handelt. Entspre-
chend der KfW-Verordnung ist Artikel 450 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) nicht anzuwenden, folglich erfolgt
die Offenlegung allein nach MaRgabe des § 16 InstitutsVergV.

Einzelheiten zur Vergltungssystematik des Vorstands und des Verwaltungsrats kénnen einem gesonderten Vergutungs-
bericht entnommen werden, der Teil des Corporate Governance Berichts im Finanzbericht ist.

Konzernvergutungsstrategie und Vergutungsgrundsatze

Die Geschafts- und Risikostrategie der KfW setzen einen Rahmen fiir die Geschéaftsaktivitaten sowie daraus resultierende
Risiken. Die Tochtergesellschaft KfW IPEX-Bank ist in die Risikosteuerung der KfW vollstandig eingebunden. Eine ge-
sonderte Steuerung des KfW-Einzelinstituts erfolgt nicht. Die Konzernvergitungsstrategie knlpft an den tibergeordneten
Strategien an und bestimmt die Ziele und Anforderungen an die Ausgestaltung der Vergiitungssysteme und deren ope-
rative Anwendung in der KfW. Besonderheiten der Tochtergesellschaft KW IPEX-Bank kénnen in Abstimmung mit der
KfW gelten, sofern sie besonderen Anforderungen der Tochtergesellschaft entsprechen und nicht im Widerspruch zu den
Rahmenparametern stehen. Naheres regelt auch die Konzernvergiitungsstrategie.

Im Falle von Anderungen der Geschéfts- oder der Risikostrategie sind die Konzernvergiitungsstrategie und die Ausge-
staltung der Vergutungssysteme im Einklang mit § 12 InstitutsVergV zu Uberprifen und erforderlichenfalls anzupassen.
Die Verantwortung fiir die laufende Uberpriifung der Vergiitungssysteme und der Vergitungsstrategie obliegt dem Vor-
stand der Kfw. Die Uberpriifung und etwaige Anpassungen erfolgen mindestens einmal jahrlich im Rahmen der Uber-

prufung der Geschéfts- und Risikostrategie.
Die Vergutungssysteme der KfW leiten sich aus der Vergltungsstrategie ab und basieren hinsichtlich ihrer inhaltlichen

sowie materiellen Ausgestaltung auf dem Geschaftsmodell als staatliche Forderbank. Die Vergiitungssysteme sind ge-
schlechtsneutral und auf die Erreichung der in der Geschafts- und Risikostrategie der KfW Bankengruppe enthaltenen
Ziele unter Beachtung einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet. Die Vergutungssysteme sind als leistungsorientiertes

Belohnungssystem

Kfw

Die Vergutungsgovernance

Die KfW hat im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen einen Vergutungskontrollausschuss eingerichtet und
einen Vergltungsbeauftragten bestellt. Zusatzlich hat die KfW ein Vergiitungskomitee auf Institutsebene eingerichtet.

Vergutungskontrollausschuss

GemaR § 12 der KfW-Satzung hat der Vergutungskontrollausschuss folgende Aufgaben:
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e Er Uberwacht die angemessene Ausgestaltung der Vergitungssysteme fiir den Vorstand und die Mitarbeiter/
innen und insbesondere die angemessene Ausgestaltung der Vergltungen fir die Leiterinnen bzw. Leiter der
Risikocontrolling-Funktion und der Compliance-Funktion sowie solcher Mitarbeiter/innen, die einen wesentlichen
Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der KW haben; die Auswirkungen der Vergitungssysteme auf das Risiko-,
Kapital- und Liquiditaitsmanagement sind zu bewerten.

e Er berat den Prasidial- und Nominierungsausschuss im Hinblick auf die Vergltung der Vorstandsmitglieder. Er
berat den Verwaltungsrat im Hinblick auf Beschliisse zur Grundstruktur des Vergltungssystems fiir den Vor-
stand. Der Vergutungskontrollausschuss beriicksichtigt hierbei insbhesondere die Auswirkungen der Beschliisse
auf die Risiken und das Risikomanagement der KfW; den langfristigen Interessen der Anteilseignerinnen und
Anteilseigner, Anlegerinnen und Anleger, sonstiger Beteiligter und dem offentlichen Interesse ist Rechnung zu
tragen.

e Er Uberwacht die ordnungsgemafie Einbeziehung der internen Kontroll- und aller sonstigen maf3geblichen Be-
reiche bei der Ausgestaltung der Vergitungssysteme.

Der Vergitungskontrollausschuss arbeitet zur Wahrnehmung dieser Aufgaben vertrauensvoll mit dem Vergutungsbeauf-
tragten zusammen. Mitglieder des Vergutungskontrollausschusses sind die Bundesministerin bzw. der Bundesminister
der Finanzen sowie die Bundesministerin bzw. der Bundesminister fir Wirtschaft und Klimaschutz sowie finf vom Ver-
waltungsrat zu ernennende Mitglieder. Der Vergitungskontrollausschuss hat im Jahr 2024 dreimal getagt . So wurde er
hier u. a. Uber das Vergiutungssystem, die Ergebnisse der Gehaltsrunde sowie die Risikoanalyse zur Ermittlung der Risi-
kotragerinnen und Risikotrager informiert. Nahere Informationen kénnen § 12 der KfW-Satzung entnommen werden.

Vergltungsbeauftragter

Der Vergutungsbeauftragte und sein Stellvertreter wurden vom Vorstand nach Anhérung des Vergitungskontrollaus-
schusses bestellt. Der Vergltungsbeauftragte fungiert als ,verlangerter Arm“ bzw. ,Auge und Ohr* des Vergltungskon-
trollausschusses in der KfW und nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

«  Uberwachung der Angemessenheit der Vergiitungssysteme der Mitarbeitenden

e Einbindung in die laufenden Prozesse der Vergutungssysteme (konzeptionelle Neu- und Weiterentwicklung so-
wie laufende Anwendung)

«  Unterstiitzung und Beratung des Vorstands und des Vergiitungskontrollausschusses bei deren Uberwachungs-
und Ausgestaltungsaufgaben hinsichtlich der Vergiitungssysteme

e Enge Abstimmung und Auskunft an den Vorsitzenden des Vergiitungskontrollausschusses

e Erstellung des Vergitungskontrollberichts gemaf § 24 InstitutsVergV mindestens einmal jahrlich Gber die An-
gemessenheit der Ausgestaltung der Vergitungssysteme der Mitarbeitendenzur Vorlage im Verwaltungsrat,
Vorstand und Vergutungskontrollausschuss sowie anlassbezogene Berichterstattung

e Erstellung des Vergutungsberichts gemaR § 12 InstitutsVergV zur jahrlichen Uberprifung des Vergitungssys-
tems auf Angemessenheit, insbesondere auch ihre Vereinbarkeit mit den Geschéfts- und Risikostrategien ein-
mal zur Vorlage im Vorstand, Vergutungskontrollausschuss und Verwaltungsrat.

Der Vergutungsbeauftragte und sein Stellvertreter sind zudem Mitglied im Vergitungskomitee und werden durch eine
entsprechende Personalausstattung unterstiitzt.

Vergitungskomitee

Uber die regulatorisch geforderte Vergiitungsgovernance hinaus hat die KfwW ein Vergiitungskomitee eingerichtet. Uber
dieses Gremium ist die angemessene Beteiligung der Kontrolleinheiten sichergestellt.

Das Vergiitungskomitee hat folgende Aufgaben:

e Unterstltzung und Beratung des Vorstands in allen vergiitungssystemrelevanten Fragen, insbesondere bei der
Umsetzung der Anforderungen an die gruppenweite Vergutungsstrategie
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«  Uberwachung der Angemessenheit sowie der konzeptionellen Neu- und Weiterentwicklung der Vergiitungssys-
teme

*  Vorbereitung der Beschlusse des Vorstands zur Festsetzung des Gesamtbetrags der variablen Vergltung der
Mitarbeitendenund Vorbereitung der Uberpriifung durch den Vergiitungskontrollausschuss

e Priifung negativer Erfolgsbeitrdge der Mitarbeiter/innen, die Auswirkungen auf die variable Vergiitung haben
kénnen

e Vorbereitung der Beschliisse des Vorstands zur Identifikation der Risikotrager/innen

Das Vergiitungskomitee ist mit folgenden Mitgliedern besetzt:
*  Vorsitz: Leiter Human Resources
e Vertreter der Kontrolleinheiten: Leiter Risikocontrolling, Leiter Compliance und Leiter Revision
e Vergutungsbeauftragter

e Leitung und Koordination durch Compensation & Benefits

Es finden grundsatzlich zwei Sitzungen pro Geschéftsjahr statt. Bei Bedarf kdnnen weitere Sitzungen anberaumt werden.
Im Jahr 2024 hat das Vergitungskomitee zweimal getagt, am 26. Februar und am 9. Oktober 2024.

Vergiitungssystem

Allgemeine Grundsatze

Die in der gruppenweiten Vergltungsstrategie festgelegten Rahmenparameter fir Leistungsmanagement und Vergutung
werden in der KfW Bankengruppe einheitlich — bereichsiibergreifend — angewandt. Die Vergttungssysteme fiir die Mitar-
beitenden der KfW sind so ausgestaltet, dass fiir sie keine Anreize zur Eingehung unverhaltnismafig hoher Risikopositi-
onen bestehen. Die Vergutungssysteme sind als leistungsorientiertes Belohnungssystem mit Schwerpunkt auf Fixvergu-
tung ausgestaltet. Als Vergitung gelten samtliche finanziellen Leistungen oder Sachbeziige, gleich welcher Art, ein-
schlieBlich der Leistungen zur Altersversorgung sowie sdmtlicher Leistungen von Dritten, die ein/e Mitarbeiter/in im Sinne
des 8§ 2 Abs. 7 InstitutsVergV im Hinblick auf seine/ihre berufliche Tatigkeit bei dem Institut erhalt.

Die Entlohnung der Tarifmitarbeitenden ergibt sich aus den Tarifvertragen fur das 6ffentliche Bankgewerbe sowie ergén-
zenden kollektivrechtlichen Regelungen. Die individuellen Jahresgehalter von AT-Mitarbeitenden setzen sich in der Regel
aus einer fixen und einer variablen Vergutung zusammen.

Das Vergutungssystem fir alle Mitarbeiter/innen ist einheitlich im Rahmen einer Dienstvereinbarung ,Leistungs- und Ver-

gltungsmanagement” geregelt.

Fixe Vergltung

Die fixe Vergutung umfasst das Grundgehalt. Sie richtet sich nach der ausgetbten Funktion und deren Wertigkeit ent-
sprechend den glltigen Tarifvertragen bzw. einschlagigen Dienstvereinbarungen im auf3ertariflichen Bereich. Sofern Zu-
lagen gewahrt werden, erfolgt dies im Einklang mit 8 2 Abs. 6 InstitutsVergV. Fiir AT-Mitarbeiter/innen erfolgt eine Aus-
zahlung in 13 Monatsgehaltern, Tarifbeschéaftigte erhalten 13,5 Monatsgehalter.

AT-Mitarbeitende erhalten zusétzlich ein fixes AT-Zusatzgehalt, das gleichermaf3en als Berechnungsgrundlage fir die
variable Vergutung dient.

Variable Vergltung
Alle Vergutungsbestandteile, die nicht eindeutig der fixen Vergiitung zuzuordnen sind, sind aus regulatorischer Sicht
variable Vergitung (8 2 Abs. 3 InstitutsVergV).

e Bei den Tarifmitarbeitenden sind das Vergiitungsbestandteile, die tiber die festgelegte Anzahl an Monatsgehal-
tern hinausgehen. Hierbei handelt es sich um eine kollektive variable Vergitung, die vom Erfolg der KfW abhan-

gig ist.
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«  AT-Mitarbeitende erhalten eine von ihrer individuellen Leistung abhéngige individuelle variable Vergitung sowie
eine vom Erfolg der KfW abhé&ngige kollektive variable Vergutung. Fir die AT-Mitarbeitenden des KfW-Einzelin-
stituts ist die Hohe der variablen Vergitung auf 50.000 Euro begrenzt.

Die variablen Vergutungsbestandteile umfassen dartiber hinaus die Pramien des Ideenwettbewerbs (betriebliches Vor-
schlagswesen) und Pramien zur unterjahrigen Incentivierung. Diese Pramien zur unterjahrigen Incentivierung wurden in
2020 in der KfW eingefiihrt und betragen in ihrer GréRenordnung weniger als 1 % der gesamten Fixvergitung.

Es bestehen keine garantierten Anspriiche auf eine variable Vergitung, ausgenommen hiervon sind im Einzelfall ge-
wahrte Antrittszahlungen im ersten Beschaftigungsjahr. Fur Mitarbeitende aus Marktfolge- und Kontrolleinheiten werden
keine den geschaftsgenerierenden Einheiten gleichlautenden Ziele gesetzt. Die fiir die variable Vergitung der Mitarbei-
tenden in Kontrolleinheiten relevanten Parameter laufen nicht der Uberwachungsfunktion der Kontrolleinheiten zuwider.
Bei etwaigen negativen Erfolgsbeitragen der einzelnen Mitarbeitenden kann der individuelle Anspruch auf die variable
Vergiitung bis auf 0 reduziert werden. Der Gesamtbetrag der variablen Vergutung der Mitarbeitenden der KfW kann
jeweils 100% der fixen Vergitung nicht Gberschreiten. Die KfW hat mit keinem ihrer Mitarbeitenden einzelvertragliche
Vereinbarungen fiir der Héhe nach garantierte Leistungen fiir den Fall der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses verein-
bart. Die KfW gewahrt grundséatzlich keine Haltepramien. In Einzelfallen mit individuellen Mitarbeitenden gewahrte Halte-
pramien werden unter Beachtung der regulatorischen Vorgaben des § 5 Abs. 7 InstitutsVergV vereinbart.

Abfindungen sind im Fall einer Beendigung des Arbeitsverhaltnisses einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters nach eingan-
giger Prifung mdglicher Alternativen, so z. B. Umsetzung oder Qualifizierung, als letztes Mittel zu gewahren. Bei der
Festlegung der Hohe der Abfindung soll sowohl die Lebensleistung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters im Unternehmen
als auch mdogliche Nachteile durch den Verlust des Arbeitsplatzes beriicksichtigt werden. Gleichwohl sind Abfindungen
im Sinne der InstitutsVergV variable Vergitung und dirfen daher negative Erfolgsbeitrage nicht belohnen und missen
der Leistungen der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters im Zeitverlauf unter Beachtung von § 5 Abs. 6 InstitutsVergV Rechnung
tragen. Ist eine Kindigung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters geméaR § 626 Birgerliches Gesetzbuch (BGB) rechtskraftig
erfolgt, so ist eine Abfindung ausgeschlossen.

Sofern eine Abfindung unterjahrig gewahrt wird, muss auch unterjahrig eine Leistungsbeurteilung durch den Vorgesetzten
stattfinden. Diese gilt es hinreichend zu dokumentieren und dabei insbesondere den Zusammenhang zwischen
Leistungsbeurteilung und vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhéltnisses zu wirdigen.

Die KfW hat fir die Ermittlung und Festsetzung des Gesamtbetrags der variablen Vergiitung fur die Mitarbeitenden einen
strukturierten Prozess etabliert, der die regulatorischen Vorgaben des § 7 InstitutsVergV — und hier unter anderem auch
die Einhaltung der in § 7 S. 2 InstitutsVergV bestimmten regulatorischen Nebenbedingungen — beriicksichtigt.

Die mit Anspriichen auf eine variable Vergitung beglnstigten Mitarbeitenden sind aufgrund wirksamer Rechtsgrundlagen
dazu verpflichtet, die regulatorischen Vorgaben des Absicherungsverbots gemaR § 8 InstitutsVergV zu beachten; die KW
hat fir die Einhaltung des Absicherungsverbots einen Uberwachungsprozess etabliert, den der Vergiitungsbeauftragte
verantwortet.

Nebenleistungen

Neben fixen und variablen Vergitungsbestandteilen bietet die KfW ihren Mitarbeitenden einige Nebenleistungen, so
z. B. Zuschisse zu den Fahrtkosten mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln oder Betriebssportangebote. Daruber hinaus zu
nennen sind Dienstwagen fiir Fihrungskrafte auf Direktorenebene sowie eine betriebliche Altersversorgung. Danach
haben die Mitarbeitenden Anspruch auf Versorgungsleistungen entsprechend der fiir sie giiltigen Versorgungsordnung.
Zusatzlich besteht die Moglichkeit der Entgeltumwandlung im Rahmen einer Deferred Compensation oder einer Direkt-
versicherung.

Vergitungssystem fir die Geschéftsleitung

Die Vergltung des Vorsitzenden und der weiteren Mitglieder des Vorstands der KW werden vom jeweiligen Aufsichts-
gremium bestimmt. Einzelheiten zur Vergltungssystematik des Vorstands kénnen einem gesonderten Vergltungsbericht
entnommen werden, der Teil des Corporate Governance Berichts im Finanzbericht ist.
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Vergutungssystem fur Risikotréager/innen unterhalb der Geschéftsleitungsebene

Risikoanalyse

Die KfW hat Ende 2023 firr das Jahr 2024 in einer Risikoanalyse die Risikotrager/innen des Unternehmens definiert. Die
fur diese Analyse verwendeten Kriterien ergeben sich gemaf 8§ 1 Abs. 21 und 25a Abs. 5b KWG sowie der Delegierten
Verordnung (EU) 2021/923 der Kommission vom 25. Méarz 2021. Diese beinhaltet sowohl qualitative als auch quantitative
Kriterien. Zusétzlich zu ihrer eigenen Risikoanalyse musste die Kf\W gemaR § 27 der InstitutsVergV als Uibergeordnetes
Institut im Rahmen einer gruppenweiten Risikoanalyse feststellen, ob es gruppenangehdrige Unternehmen gibt, die tiber
Mitarbeiter/innen verfligen, deren Tatigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der KfW oder der
Gruppe hat. Im Rahmen der gruppenweiten Risikoanalyse wurden samtliche relevanten gruppenangehérige Unterneh-
men in die Risikoanalyse einbezogen. Die Risikoanalyse wurde schriftlich dokumentiert und mit dem Vergutungsbeauf-
tragten sowie mit den Kontrolleinheiten abgestimmt. Sie wurde vom Vorstand verabschiedet und dem Vergitungskon-
trollausschuss zur Kenntnis gegeben. Im Geschéftsjahr 2024 wurden fur das KfW-Einzelinstitut 152 Risikotrager/innen
identifiziert. Auf Ebene der KfW Bankengruppe wurden 174 Risikotrager/innen ermittelt.

Besonderheiten im Vergutungssystem der Risikotrager/innen
Die variable Vergiitung fir die Risikotrager/innen im KfW-Einzelinstitut ist auf 50.000 Euro begrenzt. Eine Aufschiebung
der variablen Vergltung, ein sogenanntes Deferral, erfolgt daher nicht.

Vergiitung der Mitarbeiter/innen in den Standorten

Fur die im Ausland bei der KfW beschéftigten Mitarbeiter/innen, deren Arbeitsvertrdge dem jeweiligen lokalen Recht
unterliegen und fur die die Dienstvereinbarungen der KfW nicht gelten (Territorialprinzip), stellt die KfW durch geeignete
MafRnahmen sicher, dass die Verglitung dieser Personen den Anforderungen der InstitutsVergV geniigt. Ihre Vergiitung
ist nicht in das Vergutungssystem der KfW einbezogen.

KfW IPEX-Bank
Vergitungspolitik und Vergiitungskontrollorgane

Die Vergitungsstrategie und Vergitungssysteme der KfW IPEX-Bank sind unter Berlicksichtigung der Unternehmens-
kultur auf die Erreichung der Ziele ausgerichtet, die in der Geschéfts- und Risikostrategie sowie in den Unternehmens-
zielen der KfW IPEX-Bank niedergelegt sind. Die Uberpriifung und etwaige Anpassungen erfolgen mindestens einmal
jahrlich im Rahmen der jahrlichen Uberpriifung der Geschéafts- und Risikostrategie. Bei wesentlichen Anderungen der
Rahmenbedingungen, insbesondere im Falle von unterjahrigen Anderungen der Geschéfts- oder der Risikostrategie,
findet dariiber hinaus eine unterjahrige Uberpriifung und ggf. Anpassung der Vergiitungsstrategie statt.

Es existiert ein Vergitungskontrollausschuss, der aus der Mitte des Aufsichtsrats bestellt wird und der die Aufgabe hat,
den Aufsichtsrat bei der Uberwachung der angemessenen Ausgestaltung der Vergiitungssysteme fiir Mitarbeiter/innen
zu unterstiitzen. Hierzu zahlt insbesondere die Priifung, ob der Gesamtbetrag der variablen Vergitung ordnungsgeman
ermittelt wurde, ob die festgelegten Grundsatze zur Bemessung von Vergitungsparametern, Erfolgsbeitrdgen sowie
Leistungs- und Zuriickbehaltungszeitraumen angemessen sind und ob die Vergutungssysteme der Mitarbeiter/innen in
den Kontrolleinheiten den Anforderungen der InstitutsVergV entsprechen. Der Vergiitungskontrollausschuss tiberwacht
aulBerdem insbesondere die angemessene Ausgestaltung der Vergltungssysteme fir die Leiter/in Risikocontrolling-
Funktion, der Compliance-Funktion und der Risikotrager/innen sowie den Prozess der Ermittlung der Risikotrager/innen.
Der Vergltungskontrollausschuss tberwacht zudem die angemessene Ausgestaltung des Vergltungssystems fir die
Geschéftsfuhrer/innen und bereitet die Anhoérung des Aufsichtsrats Uber die Vergitung der Geschaftsfiihrer/innen vor.
Dies umfasst die regelméRige, mindestens jedoch jahrliche Uberpriifung, ob der Gesamtbetrag der variablen Vergiitung
fur die Geschaftsfihrer/innen ordnungsgemaf ermittelt ist und ob die festgelegten Grundséatze zur Bemessung von Ver-
glUtungsparametern, Erfolgsbeitrdgen sowie Leistungs- und Zurtckbehaltungszeitraumen einschliel3lich der Voraus-
setzungen fir einen vollstandigen Verlust oder eine teilweise Reduzierung der zuriickbehaltenen variablen Vergiitung
oder fur eine Rickforderung bereits ausgezahlter variabler Vergitung angemessen sind. Er beriicksichtigt bei seinen
Aufgaben besonders die Auswirkungen der Beschlisse auf die Risiken und das Risikomanagement des Unternehmens.
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Den langfristigen Interessen von Anteilseignern, sonstiger Beteiligter und dem &ffentlichen Interesse ist Rechnung zu
tragen. Im Fall festgestellter Mangel erstellt er zeitnah einen MalZnahmenplan.

Bei der Erfullung seiner Aufgaben bewertet der Vergutungskontrollausschuss besonders die Auswirkungen der Be-
schliisse auf die Risiko-, Kapital- und Liquiditatssituation des Unternehmens und wirkt darauf hin, dass die Vergitungs-
systeme im Einklang mit den Anforderungen des § 4 InstitutsVergV stehen. Er unterstitzt den Aufsichtsrat des Weiteren
bei der Uberwachung der ordnungsgeméRen Einbeziehung der internen Kontroll- und aller sonstigen maRgeblichen Be-
reiche bei der Ausgestaltung der Vergiitungssysteme. Der Vergiitungskontrollausschuss wird bei seinen Uberwachungs-
aufgaben hinsichtlich der Vergitungssysteme der Mitarbeiter/innen durch den Vergltungsbeauftragten unterstitzt.

Der Vergiitungskontrollausschuss hat unter Einbindung des Vergitungsbeauftragten im Jahr 2024 finf Mal (26. Februar,
14. Marz, 20. Juni, 19. September und 11. Dezember.) getagt und u. a. die angemessene Ausgestaltung der Vergutungs-
systeme fir die Geschaftsfihrung und fir die Mitarbeiter/innen der KfW IPEX-Bank tiberwacht.

Dariiber hinaus existiert ein Vergutungskomitee, das als Gremium der Geschéftsflihrung der strukturierten Einbeziehung
der Kontrolleinheiten bei der Ausgestaltung und Uberwachung der Vergiitungssysteme dient. Der Vorsitzende des Ver-
gUtungskontrollausschusses des Aufsichtsrats der KW IPEX-Bank wird tber die Ergebnisse der Priifungen und Analysen
des Vergutungskomitees informiert.

Das Vergitungskomitee Gberprift im ersten Quartal eines Jahres die Festlegung des Gesamtbetrags der variablen Ver-
gltung sowie das Vorliegen negativer Erfolgsbeitrage bei allen Mitarbeiter/innen sowie von Malus- und Clawback-Tatbe-
standen bei Risikotrager/innen inklusive Geschéftsfiihrung. Im vierten Quartal priift das Vergiitungskomitee die Risiko-
analyse zur Identifikation der Risikotrager/innen sowie die Anpassungen der Vergitungsstrategie. Das Vergitungskomi-
tee hat im Jahr 2024 zwei Mal getagt (6. Februar, 08. Oktober ).

Risikoanalyse

Die KfW IPEX-Bank hat Ende 2023 fuir das Jahr 2024 in einer eigenverantwortlichen Risikoanalyse die Mitarbeiter/innen,
die einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil des Unternehmens haben (Risikotrager und Risikotragerinnen)
definiert. Die fur diese Analyse verwendeten Kriterien ergaben sich fiir die Personen im Top-Management (Geschéftsfih-
rer, Aufsichtsratsmitglieder, weitere Senior Manager) in diesem Jahr aus Artikel 92 Abs. 3 Buchstaben a, b und ¢ der
Richtlinie 2013/36/EU, die durch die CRD V geandert wurde (nachfolgend «Richtlinie 2013/36/EU») (sogenannte «gebo-
rene Risk Taker»). Des Weiteren vertffentlichte die EBA im Jahr 2021 einen technischen Regulierungsstandard zur
Risikotrageridentifizierung (delegierte Verordnung (EU) 2021/923 («EBA RTS»), der sowohl qualitative als auch ange-
messene quantitative Kriterien zur Ermittlung der Mitarbeiterkategorien, deren berufliche Tétigkeit sich wesentlich auf das
Risikoprofil eines Instituts auswirkt, enthalt. Dartber hinaus wurde gepriift, ob institutsspezifische Kriterien vorliegen.
Insgesamt wurden neben der Geschaftsleitung (4) und den Mitgliedern des Aufsichtsrats (9) weitere 79 Risikotrager/innen
selektiert. Diese insgesamt 92 Risikotrager/innen entsprechen ca. 11% der Gesamtbelegschaft der Bank. Dartiber hinaus
wurden weitere 16 Mitarbeiter/innen der KfW Bankengruppe durch ihre Tatigkeit im Rahmen von wesentlichen Auslage-
rungen aus Sicht der KfW IPEX-Bank als Risikotrager/innen identifiziert.

Die KfW IPEX-Bank hat zudem gemanR § 27 Abs. 2 der InstitutsVergV eine gruppenweite Risikoanalyse durchgefiihrt und
dabei sdmtliche gruppenangehérige Unternehmen in die Risikoanalyse einbezogen. Mit Wirkung zum 01.01.2023 wurde
die KfW Beteiligungsholding GmbH als operative Finanzholding gemaf § 2f Abs. 1 KWG von der BaFin zugelassen. Ab
diesem Zeitpunkt war die KfW Beteiligungsholding GmbH Ubergeordnetes Unternehmen der Finanzholding-Gruppe und
die KfW IPEX-Bank nachgeordnet. Auch die KfW IPEX-Bank Asia Ltd. fallt seit dem 01.01.2023 in den aufsichtsrechtli-
chen Konsolidierungskreis der KfW Beteiligungsholding GmbH und ist deren nachgeordnetes Unternehmen. Die KfW
IPEX-Bank Asia Ltd. wird jedoch gemaf Beschluss der KfW Beteiligungsholding GmbH vom 31.03.2023 materiell Uber
die KfW IPEX-Bank gesteuert. Daher wurde die KfW IPEX-Bank Asia Ltd. auch im Jahr 2024 weiterhin in die Gruppen-
betrachtung (,IPEX-Gruppe") der KfW IPEX-Bank einbezogen.. Innerhalb dieser Gruppe wurde eine Risikoanalyse zur
Identifikation derjenigen Funktionen und Personen vorgenommen, deren Tatigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das
Gesamtrisikoprofil der KW IPEX-Bank und/oder der IPEX-Gruppe hat
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Die Risikoanalysen wurden schriftlich dokumentiert, waren plausibel, umfassend und fiir Dritte nachvollziehbar.

Vergutungssystem in der KfW IPEX-Bank

Allgemeine Grundsétze

Die Vergitungssysteme fiir Geschéaftsfiihrung, leitende Angestellte sowie Mitarbeiter/innen sind grundsatzlich konsistent
und so ausgestaltet, dass fiir sie keine Anreize zur Eingehung unverhaltnismafig hoher Risikopositionen bestehen. Sie
sehen eine Verknipfung von Vergutung und Erfolg bzw. Leistung vor und sind in den Betriebsvereinbarungen ,Zielver-
einbarung“ und ,Vergutung® bzw. fir die Geschaftsfiihrung und die leitenden Angestellten individualvertraglich und fiir die
leitenden Angestellten analog den Inhalten der Betriebsvereinbarungen geregelt.

Ein wichtiges Gestaltungsmerkmal des Vergitungssystems der KfW IPEX-Bank ist eine Trennung zwischen der Steue-
rung der Jahresgrundgehalter und der variablen Vergutung. Bei Mitarbeiter/innen und leitenden Angestellten wird der
Hauptteil der Vergiitung (Jahresgrundgehalt) unabhangig vom Geschéftsergebnis in 13 Monatsgehaltern ausgezahlt. Die
variable Vergutung wird fur alle Mitarbeiter/innen / leitende Angestellte im Mai des Folgejahres ausgezahlt und darf
100 Prozent des im Vorjahr erhaltenen Jahresgrundgehaltes nicht Giberschreiten.

Die Gehaltsfindung richtet sich nach der ausgelibten Funktion, die jeweils mit einem Gehaltsband hinterlegt ist. So soll
sichergestellt werden, dass eine Diskriminierung wegen des Geschlechts, der ethnischen Zugehorigkeit, der sexuellen
Orientierung, des Alters, der Religion oder einer Behinderung ausgeschlossen wird.

Variable Vergultung fur Risikotrager/innen unterhalb der Geschéftsfihrungsebene

a) Neben dem Jahresgrundgehalt wird fur jede Funktion und Karrierestufe ein Prozentsatz (Tantiemensatz) fur die
Ermittlung einer Zieltantieme festgelegt. Die Mitarbeiter/innen erhalten eine variable Vergiitung, die sich nach
ihrer Zieltantieme, dem von der KfW IPEX-Bank fiir das jeweilige Geschaftsjahr zur Verfligung gestellten
Gesamtbetrag der variablen Vergitung, den Abteilungsbudgets und der festgestellten individuellen Zielerrei-
chung bestimmt. Entsprechend den Leistungen und dem Geschéaftsergebnis kann die variable Vergitung der
Zieltantieme entsprechen, sie liber- oder unterschreiten oder komplett entfallen.

b) Der fur die KfW IPEX-Bank zur Verfigung gestellte Gesamtbetrag fiir variable Vergltung der Mitarbeiter/innen
(Budget) wird basierend auf einer zwischen Gesellschafter und Gesellschaft abgeschlossenen Zielvereinbarung
und ermittelten Zielerreichung von der Geschéaftsfiihrung unter Einbindung des Vergitungskomitees festgelegt,
vom Aufsichtsrat gepruft und vom Gesellschafter genehmigt. Das Budget wird in einem zweistufigen Prozess
zunachst auf die vier Bereiche und sodann auf die Abteilungen (Abteilungsbudgets) — je nach Zielerreichung —
nach dem Verhaltnis der Summen aller Zieltantiemen verteilt. Die Auszahlung erfolgt nur unter der Bedingung
der angemessenen Eigenmittel- und Liquiditatsausstattung. Garantierte variable Vergutungen werden — aul3er

im Rahmen der Aufnahme eines Dienst- oder Arbeitsverhaltnisses und langstens fur ein Jahr — nicht gewahrt.

c) Die Gruppen- bzw. Unternehmensziele miissen entsprechend der Geschafts- und Risikostrategie in den einzel-
nen Abteilungen umgesetzt werden. Die Ziele der Mitarbeiter/innen, die zu Beginn eines jeden Jahres in einer
individuellen Zielvereinbarung beschrieben werden, werden aus den Ubergeordneten Unternehmens-, Abtei-
lungs- und Teamzielen abgeleitet. Damit ist sichergestellt, dass die Ziele der Mitarbeiter/innen im Einklang mit

den in den Strategien der Bank niedergelegten Zielen stehen.

d) Bei der Bestimmung des individuellen Erfolgsbeitrags finden sowohl quantitative als auch qualitative Vergu-
tungsparameter Beriicksichtigung. Die Zielvereinbarung und die darin festgelegten Ziele fur das laufende Ge-
schéftsjahr sind Basis fiur die Ermittlung der individuellen variablen Vergltung. Die Entscheidung tber die indi-
viduelle H6he einer variablen Vergltung basiert auf der Bewertung der Erreichung der vorab definierten Ziele
zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter/innen. Der Vorgesetzte setzt nach Einstufung in eine Zielerreichungs-
kategorie unter Berucksichtigung des ,Wie" einen innerhalb der Kategorie liegenden Endwert der Zielpunkte

fest. Die Beurteilung des ,Wie" orientiert sich an den Werten der KfW IPEX-Bank.
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e) Fur Marktfolge- und Kontrolleinheiten werden keine den geschéftsgenerierenden Einheiten gleichlautenden
Ziele gesetzt. Das Verglitungssystem der KW IPEX-Bank l4uft daher nicht der Uberwachungsfunktion der Kon-
trolleinheiten zuwider.

f)  Bei Risikotrager/innen mit einer variablen Vergitung bis zu 50.000 Euro brutto oder weniger als einem Drittel
der Gesamtvergultung erfolgt die Auszahlung vollumfénglich mit der Mai-Gehaltsabrechnung des Folgejahres.
Fur Risikotrager/innen, deren variable Vergutung die vorgenannte Freigrenze Uberschreitet, wird die variable
Vergiitung in einen nicht-aufgeschobenen Teil (40% fiur leitende Angestellte; 60% fur restliche Risikotrager/
innen) und in einen aufgeschobenen Teil (60% fur leitende Angestellte; 40% fur restliche Risikotrager/innen)
unterteilt. Sowohl die nicht-aufgeschobenen als auch die aufgeschobenen Vergitungsbestandteile splitten sich
jeweils in eine gleich hohe Bar- und Nachhaltigkeitskomponente. Die Nachhaltigkeitskomponente unterliegt einer
nachhaltigen Wertentwicklung der KfW IPEX-Bank. Sowohl die Barkomponente als auch die Nachhaltigkeits-
komponente des aufgeschobenen Teils stehen ferner unter dem Vorbehalt einer jahrlichen Prifung von Malus-
Tatbestéanden auf Instituts-, Abteilungs- und individueller Ebene. Sachverhalte fur sitten- und pflichtwidriges Ver-
halten sowie Sachverhalte, die einen Clawback auslosen, sind definiert und werden ebenfalls vor der ratierlichen
Anspruchsentstehung gepriift. Wahrend des Aufschiebungszeitraumes von fiinf Jahren fir leitende Angestellte
bzw. vier Jahren fir die restlichen Risikotrager/innen entsteht der Anspruch auf den Vergitungsanteil nur zeit-

anteilig.

Variable Vergutung der Geschaftsfihrung

Die Mitglieder der Geschaftsfiihrung der KfW IPEX-Bank erhalten gemaR ihren Anstellungsvertragen zusatzlich zu dem
vereinbarten Festgehalt eine leistungsabhangige Tantieme, deren Ermittlung sich nach der Erreichung von Zielen auf
Gruppen-, Gesellschafts- und Organisationsebene sowie von individuellen Zielen der einzelnen Mitglieder der Geschéfts-
fuhrung in einer Mehrjahresbetrachtung richtet. Die individuelle variable Vergutung fiir die einzelnen Mitglieder der Ge-
schéftsfuhrung wird auf Basis der jeweiligen Zielerreichung vom von der Gesellschafterin nach Anhérung des Aufsichts-
rats beschlossen. Diese leistungsabhéangige Tantieme wird Uber mehrere Jahre gestaffelt ausgezahlt (Deferral), sofern
sie die Freigrenze von 50 TEUR Ubersteigt und die finanziellen Unternehmensziele nicht wesentlich verfehlt werden. In
den Folgejahren sind Malusbuchungen in Abh&ngigkeit von der Geschaftsentwicklung bis hin zum vollstandigen Entfall
samtlicher vorlaufiger Anspriiche méglich. Auf diesem Weg wird ein nachhaltiges Verhalten der Mitglieder der Geschéafts-
fuhrung sichergestellt.

Nachgeordnete Unternehmen

Die AKA Ausfuhrkredit GmbH (AKA) ist nachgeordnetes Unternehmen der KfW IPEX-Bank. Die Beteiligung der KfwW
IPEX-Bank an der AKA betragt lediglich 0,21%. Sie ist damit der drittkleinste Anteilseigner und tbt auch kein Beiratsman-
dat aus. Zudem erbringt die AKA keine wesentlichen Leistungen fiir die KW IPEX-Bank. Die AKA wurde in der KfW IPEX-
Bank -Vergutungsstrategie aufgrund der geringen Einflussnahmemdglichkeiten der KfW IPEX-Bank auf die Vergutungs-
systeme der AKA nicht berticksichtigt, auch in die Risikoanalyse zur Ermittlung von Risikotrager/innen wurde sie nicht
einbezogen.

Bis zum 31.12.2022 war die KfW Beteiligungsholding GmbH aufsichtsrechtlich nachgeordnetes Unternehmen der KfW
IPEX-Bank. Mit Wirkung zum 01.01.2023 wurde die KfW Beteiligungsholding GmbH als operative Finanzholding gemaf
§ 2f Abs. 1 KWG von der BaFin zugelassen. Ab diesem Zeitpunkt war die KfW Beteiligungsholding GmbH lbergeordnetes
Unternehmen der Finanzholding-Gruppe und die Kf\W IPEX-Bank nachgeordnet. Auch die KfW IPEX-Bank Asia Ltd. fallt
seit dem 01.01.2023 in den aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis der KfW Beteiligungsholding GmbH und ist deren
nachgeordnetes Unternehmen. Die KfW IPEX-Bank Asia Ltd. wird jedoch gemaf Beschluss der KfW Beteiligungsholding
GmbH vom 31.03.2023 materiell Uber die KfW IPEX-Bank gesteuert. Daher wurde die KfW IPEX-Bank Asia Ltd. auch im
Jahr 2024 weiterhin in die Gruppenbetrachtung (,IPEX-Gruppe*) und in die Vergltungsstrategie der Kf\W IPEX-Bank ein-
bezogen.
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Offenlegung

Nachfolgend werden die quantitativen Angaben zu den Vergutungen gemaR 88 16 und 27 InstitutsVergV dargestellt. Die
Vergiitung der Mitglieder des Vorstands der KfW sowie des Verwaltungsrats kénnen dem Vergutungsbericht entnommen
werden, der Teil des Corporate Governance Berichts im_Finanzbericht ist.

Informationen zur Vergutung nach 8 16 Abs. 1 Nr. 3 InstitutsVergV

in Tsd. € (so-
fern nicht an-
ders angege-

ben)*

Markt Marktfolge Stab

Kontroll-
einheiten?

KfW IPEX-

Bank

Sonstiges

Gesamt

Anzahl Per-
sonen

nach FTE 1.635 166 3.268
(Vollzeitaqui-
valent)®

436

857

415

6.777

Anzahl Per-
sonen
(nach Kdép-
fen)?

1.821 183 3.536

471

958

815

7.784

Gesamte Ver-

g“g;g% ;ﬁ: 177.813 19.587 319.206

2024

46.775

120.445

43.771

727.597

-davon ge-
samte fixe 169.585 18.571 304.184
Vergutung

44.272

96.778

41.592

674.982

-davon ge-
samte vari-
able Vergu-

tung

8.228 1.016 15.022

2.503

23.667

2.179

52.615

1 Die Tabelle kann Rundungsdifferenzen enthalten

2 Kontrolleinheiten umfassen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bereiche Compliance, Interne Revision und Risikocontrolling.

3 Anzahl derVollzeitkrafte (FTE)/Personen zum 31. Dezember 2024
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https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Finanzpublikationen/PDF-Dokumente-Berichte-etc/3_Finanzberichte/KfW-Finanzbericht-2024.pdf

Bereich HR

KfW Bankengruppe
Palmengartenstralle 5-9
60325 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 7431-0
Fax +69 7431-2944
kfw.hr@kfw.de
www.kfw.de

Offenlegungsbericht 2024 der KfW

Seite 12 von 12


mailto:kfw.hr@kfw.de
http://www.kfw.de/

	Offenlegungsbericht der KfW 2024 gemäß § 16 Institutsvergütungsverordnung
	Einleitung
	Konzernvergütungsstrategie und Vergütungsgrundsätze
	KfW
	Die Vergütungsgovernance
	Vergütungskontrollausschuss
	Vergütungsbeauftragter
	Vergütungskomitee
	Vergütungssystem
	Allgemeine Grundsätze
	Fixe Vergütung
	Variable Vergütung
	Nebenleistungen

	Vergütungssystem für die Geschäftsleitung
	Vergütungssystem für Risikoträger/innen unterhalb der Geschäftsleitungsebene
	Risikoanalyse
	Besonderheiten im Vergütungssystem der Risikoträger/innen
	Vergütung der Mitarbeiter/innen in den Standorten


	KfW IPEX-Bank
	Vergütungspolitik und Vergütungskontrollorgane
	Risikoanalyse
	Vergütungssystem in der KfW IPEX-Bank
	Allgemeine Grundsätze
	Variable Vergütung für Risikoträger/innen unterhalb der Geschäftsführungsebene

	Variable Vergütung der Geschäftsführung
	Nachgeordnete Unternehmen

	Offenlegung


